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Zitat

Zitat

a) Allgemeines
§ 52
(1) Der Beamte dient dem ganzen Volk, nicht einer Partei. Er hat seine
Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung
auf das Wohl der Allgemeinheit Bedacht zu nehmen.
(2) Der Beamte muß sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren
Erhaltung eintreten.
§ 53
Der Beamte hat bei politischer Betätigung diejenige Mäßigung und Zurückhaltung zu
wahren, die sich aus seiner Stellung gegenüber der Gesamtheit und aus der Rücksicht
auf die Pflichten seines Amtes ergeben.
§ 54
Der Beamte hat sich mit voller Hingabe seinem Beruf zu widmen. Er hat sein
Amt uneigennützig nach bestem Gewissen zu verwalten. Sein Verhalten
innerhalb und außerhalb des Dienstes muß der Achtung und dem Vertrauen
gerecht werden, die sein Beruf erfordert.
§ 55
Der Beamte hat seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. Er ist verpflichtet,
die von ihnen erlassenen Anordnungen auszuführen und ihre allgemeinen Richtlinien zu
befolgen, sofern es sich nicht um Fälle handelt, in denen er nach besonderer
gesetzlicher Vorschrift an Weisungen nicht gebunden und nur dem Gesetz
unterworfen ist.
§ 56
(1) Der Beamte trägt für die Rechtmäßigkeit seiner dienstlichen Handlungen
die volle persönliche Verantwortung.
(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher Anordnungen hat der Beamte
unverzüglich bei seinem unmittelbaren Vorgesetzten geltend zu machen. Wird die
Anordnung aufrechterhalten, so hat sich der Beamte, wenn seine Bedenken gegen ihre
Rechtmäßigkeit fortbestehen, an den nächsthöheren Vorgesetzten zu wenden.
Bestätigt dieser die Anordnung, so muß der Beamte sie ausführen, sofern nicht das ihm
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aufgetragene Verhalten strafbar oder ordnungswidrig und die Strafbarkeit oder
Ordnungswidrigkeit für ihn erkennbar ist oder das ihm aufgetragene Verhalten die
Würde des Menschen verletzt; von der eigenen Verantwortung ist er befreit. Die
Bestätigung hat auf Verlangen schriftlich zu erfolgen.
(3) Verlangt der unmittelbare Vorgesetzte die sofortige Ausführung der Anordnung, weil
Gefahr im Verzuge besteht und die Entscheidung des nächsthöheren Vorgesetzten
nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, so gilt Absatz 2 Satz 3 und 4
entsprechend.
§ 57
Der Beamte muß aus seinem Amt ausscheiden, wenn er die Wahl zum Abgeordneten
des Bundestages annimmt. Das Nähere wird durch Gesetz bestimmt .

Alles anzeigen 
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